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Rating

Rating Funktionsinvaliditätsversicherung (FIV Unfall)

Rating Funktionsinvaliditätsversicherung (FIV Leben)

FIV als Unfallversicherung 

FIV als Lebensversicherung 

Basis:

Basis:

Wertung:

Wertung:

Stand:

Stand:

FIV als Unfallversicherung:  
167 Tarife
16 Anbieter im Test

Gold, Silber, Bronze 
03.06.2017

FIV als Lebensversicherung:  
74 Tarife
7 Anbieter im Test

Gold, Silber, Bronze 
03.06.2017

Allgemeines 

Funktionsinvaliditätsversicherungen 
sind eine neuartige Form der Absiche-
rung der persönlichen Arbeitskraft. 
Erstmals wurde ein solches Produkt im 
September 2006 von der Axa unter 
dem Namen „Unfall-Kombirente“ ein-
geführt. Dabei ist die Namensgebung 
etwas irreführend gewesen, da tat-
sächlich nicht allein das Unfallrisiko 
abgesichert wurde. 

Bislang ist die Signal Iduna der einzige 
Versicherer, der einen entsprechenden 
Tarif auf den Markt gebracht hat und 
mittlerweile das Neugeschäft einge-
stellt hat.

Allen bisher am Markt angebotenen 
Produkten zur Absicherung der funkti-
onellen Invalidität weisen gewisse Ge-
meinsamkeiten, aber auch erhebliche 
Unterschiede auf. Grundsätzliche Cha-
rakteristika sowohl von Lebens- als 
auch von Sachversicherern sind fol-
gende Merkmale:

•	 Rentenleistung	wegen	Verlustes	ei-
ner oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente)

•	 Rentenleistung	wegen	Pflegebedürf-
tigkeit 

•	 Renten-	oder	Einmalleistung	bei	
Krebs

Darüber hinaus gibt es Merkmale, die 
typisch für Unfallprodukte sind und an-
dere, die man nur bei den Lebensversi-
cherern findet.

Zur Abgrenzung einer Funktionsinvalidi-
tätsversicherung von einer Grundfähig-
keitsversicherung sowie von anderen For-
men der Arbeitskraftabsicherung ist daher 
folgende Produktdefinition geeignet:

Bewertungsmaßstab der FIV ist mit Aus-
nahme der Krebsleistung eine erhebliche 
Beeinträchtigung definierter körperlicher 
Funktionen. Zur Leistungserbringung 
müssen Funktionsminderungen einen 
medizinisch eindeutig definierten Schwel-
lenwert erreichen. Eine eindeutige Defini-
tion bedeutet, dass ein Versicherte theo-
retisch selbst dazu in der Lage wäre, an-
hand ihm vorliegender ärztlicher Gutach-
ten selbst zu beurteilen, ob ein Leistungs-
anspruch aus seinem Vertrag besteht. 
Dabei müssen die beschriebenen Funkti-
onsminderungen in der Regel voraus-
sichtlich auf Dauer und irreversibel sein. 

Anstelle einer reinen Diagnoseabsiche-
rung wie im Fall einer Dread Disease, 
geht es um die dauerhaften Folgen einer 
funktionellen Invalidität. Dabei spielt es 
im Regelfall keine Rolle, ob diese unfall- 
oder krankheitsbedingt erfolgte. Übli-
cherweise sind die Betroffenen bei Min-
derung der Organfunktion bis zur Lei-
stungsschwelle noch arbeitsfähig.

Eine Funktionsinvaliditätsversicherung 
(FIV) besteht in der Regel aus den Bau-
steinen Grundfähigkeitsrente, Pfle-
gerente sowie mindestens einem dritten 
Baustein (Unfallrente, Organrente oder 
Leistung bei Eintritt einer schweren Er-
krankung). Teil dieses dritten Bausteins 
ist mindestens eine Renten- oder Ein-
malleistung auch bei Eintritt einer defi-
nierten Krebserkrankung. 

Von einer FIV ist nur dann zu sprechen, 
wenn das Versicherungsprodukt im De-
ckungsumfang zu mindestens in einem 
Modul alle möglichen Erkrankungen be-
rücksichtigt und keine Erkrankung aus-
schließt.1 Dies wird im Regelfall durch 
die Pflegekomponente erreicht. Dane-
ben besteht die Möglichkeit, eine Ren-
tenleistungsdauer wegen Verlustes von 
Grundfähigkeiten oder Pflegebedürftig-
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keit bei Kindern mindestens bis zur Voll-
jährigkeit, bei Erwachsenen mindestens 
bis zur Vollendung des 62. Lebensjahres 
zu vereinbaren. Vereinzelt wird die FIV 
am Markt auch als „Multirentenprodukt“ 
bezeichnet, dies in Anlehnung an die 
Multi-Rente aus dem Hause Janitos. Mit 
diesem Namen wird demnach ein Tarif 
und keine Produktgattung umschrieben.

Wer bei der Swiss Life auf den Zusatz-
baustein für schwere Krankheiten ver-
zichtet, besitzt lediglich eine Grundfä-
higkeitsversicherung oder zumindest 
eine Grundfähigkeitsversicherung mit 
Pflegezusatzversicherung, nicht je-
doch eine Funktionsinvaliditätsversi-
cherung im engeren Sinne.

Nach dem gleichen Prinzip sind auch 
die als Lebensversicherung kalkulierte 
Existenz-Versicherung des Volkswohl 
Bundes nur mit zusammen mit der 
optionalen „Erste-Hilfe-Leistung“ als 
Funktionsinvaliditätsversicherung ein-
zustufen und der ebenfalls als Lebens-
versicherung kalkulierte Handwerker-
Schutz der Nürnberger nur dann, wenn 
wenigstens Baustein 1 und 2 abgesi-
chert wurden.

Seit Sommer 2016 kann auch die Kör-
perschutzpolice der Allianz wahlweise 
mit oder ohne Einmalleistung bei Eintritt 
definierter schwerer Erkrankungen ab-
geschlossen werden. Wird dieser Bau-
stein abgewählt, so handelt es sich 
nicht um eine Funktionsinvaliditätsver-
sicherung.

Zielgruppe für eine FIV sind in erster 
Linie Personen mit körperlicher oder 
handwerklicher Berufstätigkeit oder sol-
che, die aus finanziellen oder gesund-
heitlichen Gründen keine Möglichkeit 
haben, eine Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zu finanzieren. Anders als in 
der Berufsunfähigkeitsversicherung be-
steht jedoch höchstens minimaler Ver-

sicherungsschutz im Fall psychischer 
Erkrankungen. Wer also wegen Depres-
sionen oder Burnout eine ambulante Be-
handlung durch einen Psychothera-
peuten „genießt“ und nach diversen Sit-
zungen als weitgehend geheilt entlassen 
wird, kann aus der Funktionsinvaliditäts-
versicherung anders als aus einer Berufs-
unfähigkeitsversicherung keinen 
Leistungsanspruch herleiten. Da aber 
Angststörungen, Neurosen, Erschöp-
fungssyndrome oder Phobien als gut be-
handelbar und reversibel gelten, passt 
dieser Ansatz in die Funktionsinvalidität. 
Ein möglicher Leistungsanspruch setzt 
regelmäßig mindestens die Einweisung in 
eine geschlossene Einrichtung voraus.

Versicherungsschutz besteht für defi-
nierte körperliche Funktionsverluste, eine 
Absicherung einer konkret ausgeübten 
beruflichen Tätigkeit fällt jedoch nicht 

unter den Versicherungsschutz. Damit 
bleibt die Absicherung gegen Berufsun-
fähigkeit stets erste Wahl, während eine 
FIV stets nur eine eingeschränkte Alter-
native darstellen kann. Für viele Kunden 
dürfte sie dennoch die erste Wahl sein. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 
auch für Gutverdiener eine vollständige 
Absicherung gegen Berufsunfähigkeit 
fast immer an den verfügbaren Finan-
zen scheitern dürfte, weshalb eine er-
gänzende Funktionsinvaliditätsversi-
cherung für den Worst Case durchaus 
angeraten werden kann.

1 Insofern zählen die mittlerweile geschlossenen 
Tarifvarianten VitaLife-Junior„Optimal“ und 
„Optimal-Start“ und VitaLife Optimal der Signal 
Iduna streng genommen nicht als Funktionsin-
validitätsprodukte

  Unternehmensqualität

Funktionsinvaliditätsversicherungen 
sind Produkte, die einen Kunden ein 
Leben lang begleiten sollen. Von daher 
sollte in der Beratung auch Wert auf die 
Qualität	 des	 jeweiligen	 Risikoträgers	
gelegt werden. 
Unternehmens- und Finanzstärkera-
tings können hierzu eine Hilfestellung 
bieten, verhindern aber nicht zwingend 
eine mögliche Fehleinschätzung des 
jeweiligen	Raters.	Außerdem	ist	zu	be-
achten, dass ein Spitzenrating eines 
Anbieters nicht zwingend mit dem 
eines Wettbewerbers vergleichbar ist. 
Dazu	sind	die	einzelnen	Ratingansätze	
zu unterschiedlich.  Mal handelt es sich 
um ein Finanzstärke-, mal um ein Inve-
storenrating und ein anderes Mal um 
eine Bewertung der Servicequalität. 
Auch	stellt	 jedes	Rating	nur	eine	Mo-
mentaufnahme dar. 

Manch ein finanzstarkes Unterneh-
men verliert Kunden durch schwa-
chen Service oder ungünstige ver-
triebliche Umorganisation, ein an-
deres Unternehmen ist dafür mögli-
cherweise vertrieblich umso erfolg-
reicher, weist aber schwache Bilanz-
kennzahlen auf.  Liegen also für ein 
Unternehmen positive Bewertungen 
in verschiedenen Bereichen vor, so ist 
dies ein zumindest gutes Zeichen. Zu 
beachten ist jedoch ferner, dass die 
meisten Finanzstärkeratings Auf-
tragsratings sind und damit gerade 
von kleinen Gesellschaften meist 
nicht wirtschaftlich sinnvoll finanziert 
werden können. Damit ist der Um-
kehrschluss, dass ein Unternehmen 
ohne	 aussagekräftige	 Ratings	 nicht	
empfehlenswert ist, nicht zwingend 
möglich.
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FIV als Unfallversicherung wird an-
geboten von: Adcuri, Arag, AXA, Bar-
menia, BBV, Die Bayerische, Gothaer, 
Interlloyd, Janitos, Konzept & Marke-
ting	mit	Risikoträger	VHV,	Lebensver-
sicherung von 1871 a.G. in Kooperation 
mit	 der	 TRIAS	 Versicherung	 AG	 und	
der BGV-Versicherung AG, Sparkas-
sen-Versicherung Sachsen, SV Spar-
kassenVersicherung, Swiss Life Part-
ner (SLP), VPV.

Allen bisher am Markt angebotenen 
Unfallprodukten zur Absicherung der 
funktionellen Invalidität sind unter an-
derem folgende Charakteristika ge-
mein:

•	 Rentenleistung	wegen	Verlustes	ei-
ner oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente; abweichend 
keine	Rentenleistung	 in	einigen	ge-
schlossenen Tarifen der Signal Idu-
na)

•	 Rentenleistung	wegen	Pflegebedürf-
tigkeit ab der bis 2016 gültigen Pfle-
gestufe I (Pflegerente; abweichend 
keine	Rentenleistung	 in	einigen	ge-
schlossenen Tarifen der Signal Idu-
na) oder einer ADL-Definition, die der 
bis Ende 2016 gültigen Pflegestufe I 
entspricht

•	 Rentenleistung	 wegen	 Minderung	
der Funktion wesentlicher Organe 
(Organrente)

•	 Rentenleistung	 wegen	 unfallbe-
dingter Invalidität ab 50% (Unfall-
rente)

Teilweise wird als fünfte Leistungsart 
eine Krebsrente benannt, während an-
dere Versicherer eine Leistung bei 
Krebs als Teil der lebenslangen Organ-
rente vorsehen. Als einzige verkaufs-
offene Anbieter wird von Janitos seit 
dem 01.12.2012 bzw. von Adcuri / Bar-
menia seit 01.02.2017 als sechste 
Leistungsart neben einer Krebsrente 
auch	eine	Dread-Disease-Rente	ange-
boten. Swiss Life Partner sieht im 
Existenzschutz Plus zusätzliche Lei-
stung bei Tod der versicherten Person 
vor, sofern bei Tod auf Grund einer 
Krebserkrankung des Stadiums/

Grades IV, Organrente, Grundfähigkei-
tenrente, Pflegerente oder Unfallrente 
gezahlt wird. 

Der laut Statistik wichtigste Leistungs-
baustein jeder Funktionsinvaliditätsver-
sicherung ist die Organrente wie sie alle 
Unfall-, jedoch kein Lebensversicherer 
vorsehen. Insgesamt wurden bis Ende 
2011 etwa 2/3 aller Leistungsfälle aus 
der Organrente, 10 bis 20% aus der 
Unfallrente, 10 bis 15% aus der Grund-
fähigkeitenrente und weniger als 5% aus 
der	 Pflegerente	 erbracht.	 Im	 Rahmen	
des dominierenden Organkonzepts ent-
fallen etwa 50% aller Leistungsfälle auf 
die Leistungsart Krebs. Bei den Krebser-
krankungen führend ist dabei Brust-
krebs. 

Beitragsniveau von Funktions- 
invaliditätsversicherungen als  
Unfallversicherung
Für Kunden wie auch Makler ist neben 
dem hier bewerteten Bedingungsniveau 
sicher auch das Beitragsniveau von Be-
deutung. Insgesamt ist eine deutliche 
Prämienanpassung als Folge der Einfüh-
rung von Unisex ab dem 21.12.2012 fest-
zustellen, wobei Janitos die Prämien für 
das Neugeschäft zum 01.07.2013 bereits 
wieder erheblich reduziert hat, für Be-
standsverträge der ersten Tarifgenerati-
on 2017 dafür Beitragsanpassungen von 
bis über 30 Prozent vorgenommen hat. 
Anders als bei Tarifen der ersten Tarifge-
neration sehen mittlerweile fast alle Ver-
sicherer anstelle von Levelprämien eine 
technisch einjährige Kalkulation vor. Als 
Folge steigen die Beiträge im Bestand 
mit zunehmendem Alter mit.

Ratingsystematik

Für die Kategorie Funktionsinvaliditäts-
versicherung (FIV) werden drei Katego-
rien unterschieden: Bronze, Silber und 
Gold.

Voraussetzung für das Erreichen einer 
dieser Kategorien ist, dass die jeweiligen 
Mindestkriterien in allen Punkten erfüllt 
werden. 

Um eine Bewertung mit Bronze zu 
erzielen, müssen folgende Anforde-
rungen erfüllt sein:
•	 mindestens	 80%	 der	 erreichbaren	

Gesamtwertung 
•	 prämienneutrale	Leistungsverbesse-

rungen gelten für Unfallverträge au-
tomatisch auch für bestehende Ver-
träge (Innovationsklausel)

•	 Leistungsanspruch	 für	 den	 Verlust	
von Grundfähigkeiten ohne gleichzei-
tiges Vorliegen einer vollständigen 
oder teilweisen Erwerbsminderung, 
Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit

•	 Rentenleistung	wegen	Verlustes	ei-
ner oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente)

•	 Rentenleistung	wegen	Pflegebedürf-
tigkeit 

•	 Renten-	 oder	 Einmalleistung	 bei	
Krebs

Ergänzende Voraussetzungen für 
die Bewertung mit Silber sind wie 
folgt beschrieben:
•	 mindestens	 85%	 der	 erreichbaren	

Gesamtwertung

Ergänzende Voraussetzungen für 
die Höchstbewertung mit Gold sind 
wie folgt beschrieben:

•	 mindestens	 90%	 der	 erreichbaren	
Gesamtwertung 

•	 uneingeschränkter	 Versicherungs-
schutz als Beifahrer auf einem Mo-
torrad 

Jeder Tarif, der nach diesen Kriterien 
mit Bronze, Silber oder Gold bewertet 
werden kann, kann als „empfehlens-
wert“ angesehen werden, wobei den-
noch stets der individuelle Kundenbe-
darf zu prüfen ist. Schließlich ist nie 
auszuschließen, dass im Zweifel ein 
anderer Anbieter, der die beschrie-
benen Voraussetzungen nicht erfüllt, 
für den konkreten Kunden interessanter 
sein kann oder ein Kunde vielleicht 
auch	 bestimmte	 Risiken	 zu	 Gunsten	
einer geringeren Prämie billigend in 
Kauf nehmen möchte.

FIV als Unfallversicherung
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Anders als in vielen anderen Sparten 
muss bei der Umstellung von Be-
standsverträgen besondere Vorsicht 
an den Tag gelegt werden. Viele Altta-
rife	 sehen	 lebenslange	 Rentenlei-
stungen / eine lebenslange Krebsrente 
oder sogar einen uneingeschränkten 
Verzicht des Versicherers auf das or-
dentliche Kündigungsrecht vor. Auch 
im Detail haben viele Tarife erhebliche 
Veränderungen seit dem Start der er-
sten Tarifgenerationen durchgemacht. 
Durch vielfach vorhandene Innovati-
onsklauseln oder aufgrund von Bisex-
tarifen kann eine Tarifumstellung wei-
tere Nachteile für Versicherte mit sich 
bringen.

Im Sinne einer fairen Vergleichbarkeit 
der einzelnen FIV-Produkte werden Un-
fall- und Lebensversicherer zwar an-
hand der jeweils gleichen Kriterien be-
wertet, wobei jedoch die jeweils beste 
Bewertung innerhalb der beiden Kate-
gorien mit einem Erfüllungsgrad von 
100% betrachtet wird. Leistungsmerk-
male, die nur von Lebensversicherern 
erfüllt werden können (z.B. ein mög-
licher	 Rückkaufswert)	 werden	 damit	
zwar für alle Anbieter im Test erfasst, 
führen aber zu keiner Abwertung eines 
Unfallversicherers gegenüber einem 
anderen Unfallversicherer. Gleiches gilt 
natürlich auch umgekehrt, wo Unfall-
versicherer Leistungsmerkmale besit-
zen, die derzeit kein Lebensversicherer 
besitzt (z.B. Organrente).

Bewertete Kategorien
Die Produkte wurden nach verschie-
denen Kategorien bewertet, welche 
zwei großen Blöcken zuzuordnen sind: 
Vertragliches und Nebenleistungen 
(Gewichtung von 30%.; I bis IV) sowie 
Kernleistungen (Gewichtung von 70%; 
V bis IX). Diese Blöcke sind jeweils 
weiter differenziert, so dass sich ab-
schließend folgende Teilbereiche und 
Gewichtungen ergeben:

•	 I.	Allgemeine	Rahmendaten	(Fragen	
1-29;	Gesamtgewichtung:	19,5%)

 (versicherbare Versicherungsdauer, 
versicherbare Leistungsdauer, räum-
licher Geltungsbereich, Anpassungs-
möglichkeiten von Bedingungen und 
Prämien, etc.)

•	 II.	Allgemeine	Leistungen	(Fragen	30-

45; Gesamtgewichtung: 3%)
 (Beitragsbefreiung bei Eintritt des Lei-

stungsfalls, Beitragsbefreiung bei Ar-
beitslosigkeit, uneingeschränkte Fort-
führung von Kinderprodukten bei Er-
reichen des 18. Lebensjahres etc.)

•	 III.	 Sonstige	 versicherbare	 Kosten	
(Fragen	190	bis	195;	Gesamtgewich-
tung: 3%)

 (Kapitalsofortleistungen bei erstma-
ligem Eintritt des Leistungsfalls, Kapi-
talleistungen bei schweren Operati-
onen, Mitversicherung von Rehako-
sten etc.)

•	 IV.	Nachversicherungsgarantien	 (Fra-
gen	196	bis	204;	Gesamtgewichtung:	
4,5%)

 (Anspruchsvoraussetzungen, Fristen, 
Höhe der optionalen Nachversiche-
rung etc.)

•	 V.	Leistungen	der	Unfallrente	(Fragen	
46 bis 85; Gesamtgewichtung: 7%)

 (verbesserte Gliedertaxe, Mitwir-
kungsregelung, Mitversicherung von 
Bewusstseinsstörungen, etc.)

•	 VI.	Leistungen	bei	Krebs	aus	der	Or-
ganrente oder als Leistung aus einem 
Dread-Disease-Baustein (Fragen 86 
bis	96;	Gesamtgewichtung:	8%)

 (lebenslange oder zeitlich befristete 
Krebsleistung, Wartezeiten, Leistung 
bei welcher Krebserkrankung ab wel-
chem Schweregrad etc.)

•	 VII.	Leistungen	bei	Herzinfarkt	aus	der	
Organrente oder als Leistung aus einem 
Dread-Disease-Baustein	(Fragen	97	bis	
100; Gesamtgewichtung: 7%)

 (Umfang der mitversicherten Herzer-
krankungen, Wartezeiten etc.)

•	 VIII.	 Sonstige	 Organrentenleistungen	
(Fragen 101 bis 111; Gesamtgewich-
tung: 30%)

 (Umfang der versicherten Organren-
tenauslöser, Wartezeiten, Nachprü-
fungsvoraussetzungen etc.)

•	 IX.	Einmalleistung	bei	Dread	Disease	
bzw.	Rentenleistung	bei	einer	schwe-
ren	Erkrankung	(Dread-Disease-Ren-
te)	 (Fragen	 151	 bis	 189;	 Gesamtge-
wichtung: 7%)*

 (weitere versicherte Krankheiten und 
deren Leistungsvoraussetzungen)

•	 X.	 Leistungen	 der	 Grundfähigkeiten-
rente (Fragen 112 bis 141; Gesamtge-
wichtung: 8%)

 (Definition der einzelnen Grundfähig-
keiten, Leistungs- und Nachprüfungs-
voraussetzungen etc.)

•	 XI.	Leistungen	der	Pflegerente	(Fra-
gen 143 bis 150; Gesamtgewichtung: 
2%)

 (Leistungsvoraussetzungen, Pflege-
rentenbeginn, Wartezeiten etc.)

* derzeit Leistungsbaustein nur der Le-
bensversicherer sowie von Janitos 

Gewichtung innerhalb der Katego-
rien
Jede einzelne Leistung wurde mit 
einem Faktor zwischen 1 und 3 ge-
wichtet. 

Faktor 1 bezeichnet Leistungen, die 
eher wenig wichtig sind. 

Beispiele: 
•		Bedingungsseitige	 Definition	 eines	

Invaliditätsgrades bei Stimmverlust. 
Die Leistung kann hier etwa häufig 
durch die Grundfähigkeiten- oder Or-
ganrente kompensiert werden. Auch 
ist die Eintrittswahrscheinlichkeit für 
einen Leis-tungsfall sehr gering.

•		Versicherungsschutz	 für	 Minderjäh-
rige sowie entmündigte Erwachsene, 
wenn eine Straftat im Führen eines 
Land- oder Wasserfahrzeuges ohne 
Führerschein besteht oder ein unbe-
fugter Gebrauch eines Fahrzeuges 
vorliegt (§ 248 b Strafgesetzbuch), 
wobei Voraussetzung ist, dass keine 
weitere Straftat zur Ermöglichung der 
Fahrt begangen wurde. In der Praxis 
dürfte dieser Fall eher selten vorkom-
men. Zudem stellt sich die berech-
tigte Frage, inwiefern der Leistungsfall 
durch Straftaten durch das Kollektiv 
entschädigt werden soll.

•		Verzicht	 auf	 Wartezeit	 für	 die	
Leistungsart Krebs. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Leistungsfall erst 
kurz nach Vertragsabschluss eintritt, 
ist eher gering und ein vertretbares 
Risiko.	

•		Eine	 Leistung	 bei	 aplastischer	 Anä-
mie. Diese Erkrankung tritt nur äu-
ßerst selten auf, so dass Tarife mit 
fehlender Versicherung ein durchaus 
vertretbares	Risiko	bedeuten.

Leistungen, die generell wichtig sind 
(entweder	objektiv	aus	Risikosicht	oder	
aus subjektiver Sicht eines durch-
schnittlichen zu versichernden Kunden) 
wurden mit Faktor 2 gewichtet. 
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Beispiele: 
•		In	welchem	Umfang	besteht	eine	Mit-

versicherung von Invalidität durch 
Erkrankungen des Gehirns und des 
zentralen	Nervensystems	im	Rahmen	
der Organrente? Betrachtet man die 
Leistungsvoraussetzungen der ein-
zelnen Anbieter in diesem Punkt, so 
ist ein Leistungseintritt sicher eher 
selten zu erwarten, da die Funktion 
eines Beines oder eines Armes oder 
mindestens einer Körperhälfte auf-
grund einer Schädigung von Gehirn 
oder	 Rückenmark	 zu	 mindestens	
90%	 aufgehoben	 sein	 muss.	 Den-
noch ist die beschriebene Schädi-
gung so gravierend, dass ein davon 
betroffener Kunde in jedem Fall Ver-
sicherungsschutz erwarten kann.

•		In	welchem	Umfang	besteht	im	Rah-
men der Grundfähigkeitsrente Versi-
cherungsschutz für den Verlust des 
Sehvermögens (Blindheit)? Hier ist die 
Eintrittswahrscheinlichkeit der Versi-
cherer noch deutlich geringer zu be-
werten, doch dürfte die Mitversiche-
rung des Verlustes des Sehsinns sub-
jektiv als besonders relevant erachtet 
werden. Damit stellt der Faktor 2 hier 
einen Kompromiss zwischen dem ob-
jektiven	 Risiko	 (eher	 Faktor	 1)	 und	
dem	subjektiven	Risiko	(eher	Faktor	3)	
dar.

Leistungen, die sowohl subjektiv wie 
auch objektiv von besonderer Bedeu-
tung für den Versicherungsschutz sind, 
wurden mit Faktor 3 bewertet.

Beispiele: 
•		Wird	 eine	 Krebsleistung	 als	 zeitlich	

befristete oder generell lebenslange 

Rente	erbracht.	In	den	Fällen,	in	denen	
die Krebserkrankung innerhalb der in 
den Bedingungen festgelegten Lei-
stungsdauer ausgeheilt ist, kann die 
dauerhafte	Leistung	einer	solchen	Ren-
te durchaus verzichtbar sein, da der 
Versicherte seine Arbeit wieder aufneh-
men kann. 

   Bei den Patienten, die nicht innerhalb 
der Leistungsdauer gesund werden 
oder versterben, führt eine Verschlim-
merung des Zustandes in vielen Fällen 
zu einer Leistung aufgrund des Organ-
konzeptes.	 In	 der	 Regel	 wird	 eine	
Krebsrente als alleiniger Leistungsaus-
löser nicht länger als maximal 5 Jahre 
einen Leistungsanspruch begründen. 
Die meisten Krebsformen führen bis 
dahin	entweder	zum	Tod	oder	zur	Re-
aktivierung. Auf der anderen Seite gibt 
es verschiedene Lymphome (z.B. Mor-
bus Hodgkin), die regelmäßig tödlich 
enden, aber auch mal 10 Jahre Leistun-
gen allein aus der Krebsrente verursa-
chen können. 

   Generell ist Krebs im Zusammenspiel 
mit anderen Faktoren zu betrachten. 
Bei vielen Krebserkrankungen kann ein 
lebenslanger Krebsrentenanspruch 
entstehen, ohne dass allein die Lei-
stung aus dem Organkonzept hierfür 
maßgeblich ist. In Deutschland überle-
ben	 50%	 aller	 männlichen	 und	 59%	
aller weiblichen Patienten eine Krebs-
diagnose länger als 5 Jahre. Mehr zur 
Überlebensrate bei verschiedenen 
Krebsarten finden Sie im Internet unter 
http://www.internisten-im-netz.de/de_
prognose_1235.html.  
•		Krebsleistung	 ab	 welchem	 Schwere-

grad. Es macht natürlich einen großen 
Unterschied, ob bereits frühe Krebs-

stadien mitversichert sind oder erst 
ab Schweregrad III/3 eine zeitlich be-
fristete oder lebenslange Leistung 
erbracht wird und welche weiteren 
Anforderungen an den Leistungsfall 
geknüpft sind.

Abstufung der Bewertungen
Da Versicherer den Leistungsumfang 
ihrer Produkte naturgemäß nicht ein-
heitlich definieren, gibt es hier auch 
Abstufungen in der Bewertung einzel-
ner vertraglicher Leistungen. In der 
Regel	gilt	dabei,	dass	die	jeweils	beste	
versicherte Leistung mit 16 Punkte, die 
zweitbeste mit 12, die drittbeste mit 8 
und dann entsprechend mit 4, 2 und 1 
Punkt(en) bewertet wird. Ist eine Lei-
stung nicht vorhanden, so gilt für diese 
im Normalfall eine Bewertung mit 0 
Punkten. 
Insbesondere	 im	Rahmen	 der	Unfall-
rente kann es allerdings sein, dass eine 
Klarstellung oder fehlende Leistung 
einen Abzug von 8 Punkten rechtferti-
gt. Dies geschieht dann, wenn die ent-
sprechende Leistung die durch die 
unverbindliche Verbandsempfehlung 
des GDV für die Unfallversicherung 
definierten Musterbedingungen unter-
schreitet. 
Ebenfalls ein Abzug von 8 Punkten wird 
bei besonders überraschenden oder 
verbraucherunfreundlichen Klauseln 
berechnet. Dies betrifft glücklicherwei-
se nur sehr wenige Leistungsfragen 
von noch weniger Unternehmen. 
Ist eine stark einschränkende Klausel 
immerhin besser als ein kompletter 
Ausschluss wird sie je nach Einzelfall 
abweichend	mit	 in	 der	Regel	 1	Punkt	
bewertet.
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Bedingungsrating FIV als Unfallversicherung
Gesellschaft Tarif Wertung
Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV	

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein II für Kinder
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015 
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 4 Jahre 
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV	

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein II für Erwachsene
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein III für Kinder
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 4 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein III für Erwachsene
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Anwartschaftsdynamik: optional (keine, 1%, 2%, 3%, 4% oder 5% p.a.) / Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: eingeschränkt (Kündigung möglich, 
wenn Gesamtbestand des gleichen Bedingungswerkes am gleichen Tag gekündigt wird / Innovationsklausel: ja / lebenslange Krebsrente: im Grundtarif, mit 
Best-Baustein I oder Best-Baustein II nur ab Schweregrad IV, mit Best-Baustein III ab Schweregrad III (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren bei Kindern 
bzw. 5 Jahren bei Erwachsenen keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt), sonst je nach Schwergrad zwischen 6 und 36 Monaten 
lebenslange Pflegerente: ja (jährliche Neubemessung möglich) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein I für Kinder
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 4 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif mit Best-Baustein I für Erwachsene
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif für Kinder
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 4 Jahre 
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Konzept & Marketing  
mit	Risikoträger	VHV

allsafe lavida Grundtarif für Erwachsene
Aktueller Bedingungsstand: 08.2015
Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja 
Mindesteintrittsalter: 4 Jahre
Höchsteintrittsalter:	59	Jahre

Anwartschaftsdynamik: optional (keine, 1%, 2%, 3%, 4% oder 5% p.a.) / Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: eingeschränkt (Kündigung möglich, 
wenn Gesamtbestand des gleichen Bedingungswerkes am gleichen Tag gekündigt wird) / Innovationsklausel: ja / lebenslange Krebsrente: im Grundtarif, mit 
Best-Baustein I oder Best-Baustein II nur ab Schweregrad IV, mit Best-Baustein III ab Schweregrad III (sofern Neubemessung in den ersten 3 Jahren bei Kindern 
bzw. 5 Jahren bei Erwachsenen keinen Wegfall der Leistungsvoraussetzungen ergibt), sonst je nach Schwergrad zwischen 6 und 36 Monaten / lebenslange Pfle-
gerente: ja (jährliche Neubemessung möglich) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja

Nicht vergeben

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Leistungsauszüge aus den Bedingungen hier stark verkürzt dargestellt wurden und nicht nur hinsichtlich des Umfangs der 
versicherten Leistungen bei Krebs oder anderen schweren Erkrankungen ein Blick in die Bedingungen sehr anzuraten ist.
Kein	Rating	kann	eine	umfassende	Bedarfsermittlung	und	Beratung	beim	Verbraucher	ersetzen.	Dies	gilt	auch	für	dieses	Rating.	Die	Zahl	von	Leistungseinschlüs-
sen in der Funktionsinvaliditätsversicherung ist trotz sehr ähnlicher Kernleistungen Legion, weshalb für Ihren Kunden im Einzelfall dennoch ein Blick in die konkre-
ten Bedingungen von weitreichender Bedeutung bleibt.
Bitte beachten Sie, dass trotz gewissenhafter Erfassung aller Kriterien und der hier dargestellten Daten etwaige Fehler nicht gänzlich auszuschließen sind. Sollten 
Ihnen solche auffallen, bitte ich um unverzügliche Benachrichtigung.

Vorbemerkung: An dieser Stelle erfolgt keine Veröffentlichung der Bewertung für Alttarife, die nicht mehr für den Verkauf geöffnet sind.  
Auf persönliche Anfrage können auch hierzu Ergebnisse mitgeteilt werden. Teilweise sind diese leistungsstärker als die verkaufsoffenen  
Varianten, die aktuell zum Kauf angeboten werden.
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FIV als Lebensversicherung wird an-
geboten von:	Allianz;	CARDEA.life,	eine	
Marke der PrismaLife (ab 2017: Prisma-
Life); Nürnberger (ggf. Kombination aus 
Lebens- und Unfallversicherer); Swiss 
Life; Targo; Volkswohl Bund. Die Targo 
sieht sich als „Körperschutzversicherung“ 
und möchte daher gerne unberücksichtigt 
bleiben. Eine inhaltliche Überprüfung der 
bewerteten Kriterien durch das Unter-
nehmen hat daher nicht stattgefunden.  

Versicherungsschutz besteht bei fol-
genden Leistungsauslösern:

•	 Rentenleistung	wegen	Verlustes	ei-
ner oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente)

•	 Rentenleistung	wegen	Pflegebedürf-
tigkeit nach ADL oder in Anlehnung 
an das SGB (Pflegerente)

•	 Einmalleistung	 bei	 bestimmten	
schweren Krankheiten (Dread-Di-
sease-Leistung; bei Allianz, Swiss 
Life und beim VOLKSWOHL BUND 
abweichend nur optional)

•	 Bei	der	Nürnberger	zusätzlich:	opti-
onal	 ergänzend	 Rentenleistung	 bei	
unfallbedingter Berufs- oder Pflege-
bedürftigkeit bzw. einmalige Kapi-
talleistung im Falle eines Unfalls

•	 Bei	 CARDEA.life	 zusätzlich:	 Ein-
malleistung bei Tod der versicherten 
Person,	eine	Rente	bei	Unfallinvalidi-
tät	 sowie	 optional	 eine	 Rentenlei-
stung bei Berufsunfähigkeit durch 
Zusatzversicherung BU plus

•	 Bei	der	Allianz,	bei	Swiss	Life	sowie	
beim VOLKSWOHL BUND zusätz-
lich: Option auf Anschluss-Pfle-
gerentenversicherung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung 

Ratingsystematik

Für die Kategorie Funktionsinvaliditäts-
versicherung (FIV) werden drei Katego-
rien unterschieden: Bronze, Silber und 
Gold.

Voraussetzung für das Erreichen einer 
dieser Kategorien ist, dass die jewei-
ligen Mindestkriterien in allen Punkten 
erfüllt werden. 

Um eine Bewertung mit Bronze zu 
erzielen, müssen folgende Anforde-
rungen erfüllt sein:
•	 mindestens	70%	der	erreichbaren	Ge-

samtwertung 
•	 Leistungsanspruch	für	den	Verlust	von	

Grundfähigkeiten ohne gleichzeitiges 
Vorliegen einer vollständigen oder teil-
weisen Erwerbsminderung, Erwerbs- 
oder Berufsunfähigkeit

•	 Rentenleistung	wegen	Verlustes	einer	
oder mehrerer Grundfähigkeiten 
(Grundfähigkeitenrente)

•	 Rentenleistung	 wegen	 Pflegebedürf-
tigkeit 

•	 Renten-	oder	Einmalleistung	bei	Krebs

Ergänzende Voraussetzungen für die 
Bewertung mit Silber sind wie folgt 
beschrieben:
•	 mindestens	75%	der	erreichbaren	Ge-

samtwertung

Ergänzende Voraussetzungen für die 
Höchstbewertung mit Gold sind wie 
folgt beschrieben:

•	 mindestens	90%	der	erreichbaren	Ge-
samtwertung 

•	 uneingeschränkter	 Versicherungs-
schutz als Beifahrer auf einem Motor-
rad 

Jeder Tarif, der nach diesen Kriterien mit 
Bronze, Silber oder Gold bewertet wer-
den kann, kann als „empfehlenswert“ 
angesehen werden, wobei dennoch 
stets der individuelle Kundenbedarf zu 
prüfen ist. Schließlich ist nie auszu-
schließen, dass im Zweifel ein anderer 
Anbieter, der die beschriebenen Voraus-
setzungen nicht erfüllt, für den konkreten 
Kunden interessanter sein kann oder ein 
Kunde	vielleicht	auch	bestimmte	Risiken	
zu Gunsten einer geringeren Prämie bil-
ligend in Kauf nehmen möchte.

Im Sinne einer fairen Vergleichbarkeit 
der einzelnen FIV-Produkte werden Un-
fall- und Lebensversicherer zwar anhand 
der jeweils gleichen Kriterien bewertet, 
wobei jedoch die jeweils beste Bewer-
tung innerhalb der beiden Kategorien mit 
einem Erfüllungsgrad von 100% be-

trachtet wird. Leistungsmerkmale, die 
nur von Lebensversicherern erfüllt wer-
den	können	(z.B.	ein	möglicher	Rück-
kaufswert) werden damit zwar für alle 
Anbieter im Test erfasst, führen aber zu 
keiner Abwertung eines Unfallversiche-
rers gegenüber einem anderen Unfall-
versicherer. Gleiches gilt natürlich auch 
umgekehrt, wo Unfallversicherer Lei-
stungsmerkmale besitzen, die derzeit 
kein Lebensversicherer besitzt (z.B. 
Organrente).

Bewertete Kategorien
Die Produkte wurden nach verschie-
denen Kategorien bewertet, welche 
zwei großen Blöcken zuzuordnen sind:  
Vertragliches und Nebenleistungen 
(Gewichtung von 30%.; I bis IV) sowie 
Kernleistungen (Gewichtung von 70%; 
V bis IX). Diese Blöcke sind jeweils 
weiter differenziert, so dass sich ab-
schließend folgende Teilbereiche und 
Gewichtungen ergeben:

•	 I.	Allgemeine	Rahmendaten	(Fragen	
1-29;	Gesamtgewichtung:	19,5%)

 (versicherbare Versicherungsdauer, 
versicherbare Leistungsdauer, räum-
licher Geltungsbereich, Anpassungs-
möglichkeiten von Bedingungen und 
Prämien, etc.)

•	 II.	Allgemeine	Leistungen	(Fragen	30-
45; Gesamtgewichtung: 3%)

 (Beitragsbefreiung bei Eintritt des 
Leistungsfalls, Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit, uneingeschränkte 
Fortführung von Kinderprodukten bei 
Erreichen des 18. Lebensjahres etc.)

•	 III.	 Sonstige	 versicherbare	 Kosten	
(Fragen	190	bis	195;	Gesamtgewich-
tung: 3%)

 (Kapitalsofortleistungen bei erstma-
ligem Eintritt des Leistungsfalls, Ka-
pitalleistungen bei schweren Opera-
tionen, Mitversicherung von Rehako-
sten etc.)

•	 IV.	Nachversicherungsgarantien	(Fra-
gen	196	bis	204;	Gesamtgewichtung:	
4,5%)

 (Anspruchsvoraussetzungen, Fristen, 
Höhe der optionalen Nachversiche-
rung etc.)

•	 V.	Leistungen	der	Unfallrente	(Fragen	

FIV als Lebensversicherung
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Die Leistung kann hier etwa häufig 
durch die Grundfähigkeiten- oder Or-
ganrente kompensiert werden. Auch ist 
die Eintrittswahrscheinlichkeit für einen 
Leistungsfall sehr gering.

•		Verzicht	auf	Wartezeit	für	die	Leistungs-
art Krebs. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Leistungsfall erst kurz nach Ver-
tragsabschluss eintritt, ist eher gering 
und	ein	vertretbares	Risiko.	

•		Eine	Leistung	bei	aplastischer	Anämie.	
Diese Erkrankung tritt nur äußerst sel-
ten auf, so dass Tarife mit fehlender 
Versicherung ein durchaus vertret-
bares	Risiko	bedeuten.

Leistungen, die generell wichtig sind 
(entweder	objektiv	aus	Risikosicht	oder	
aus subjektiver Sicht eines durchschnitt-
lichen zu versichernden Kunden) wurden 
mit Faktor 2 gewichtet. 

Beispiele: 
•		In	welchem	Umfang	 besteht	 im	Rah-

men der Grundfähigkeitsrente Versi-
cherungsschutz für den Verlust des 
Sehvermögens (Blindheit)? Hier ist die 
Eintrittswahrscheinlichkeit der Versi-
cherer noch deutlich geringer zu be-
werten, doch dürfte die Mitversiche-
rung des Verlustes des Sehsinns sub-
jektiv als besonders relevant erachtet 
werden. Damit stellt der Faktor 2 hier 
einen Kompromiss zwischen dem ob-
jektiven	Risiko	(eher	Faktor	1)	und	dem	
subjektiven	Risiko	(eher	Faktor	3)	dar.

Leistungen, die sowohl subjektiv wie 
auch objektiv von besonderer Bedeu-
tung für den Versicherungsschutz sind, 
wurden mit Faktor 3 bewertet.

Beispiele: 
•		Wird	 eine	 Krebsleistung	 als	 zeitlich	

befristete oder generell lebenslange 
Rente	erbracht.	In	den	Fällen,	in	denen	
die Krebserkrankung innerhalb der in 
den Bedingungen festgelegten Lei-
stungsdauer ausgeheilt ist, kann die 
dauerhafte Leistung einer solchen 
Rente	 durchaus	 verzichtbar	 sein,	 da	
der Versicherte seine Arbeit wieder 
aufnehmen kann. Bei den Patienten, 
die nicht innerhalb der Leistungsdauer 
gesund werden oder versterben, führt 
eine Verschlimmerung des Zustandes 
in vielen Fällen zu einer Leistung auf-
grund	des	Organkonzeptes.	In	der	Re-
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gel wird eine Krebsrente als alleiniger 
Leistungsauslöser nicht länger als 
maximal 5 Jahre einen Leistungsan-
spruch begründen. Die meisten 
Krebsformen führen bis dahin entwe-
der	zum	Tod	oder	zur	Reaktivierung.	
Auf der anderen Seite gibt es ver-
schiedene Lymphome (z.B. Morbus 
Hodgkin), die regelmäßig tödlich en-
den, aber auch mal 10 Jahre Leistun-
gen allein aus der Krebsrente verur-
sachen können. Generell ist Krebs im 
Zusammenspiel mit anderen Fak-
toren zu betrachten. Bei vielen 
Krebserkrankungen kann ein lebens-
langer Krebsrentenanspruch entste-
hen. In Deutschland überleben 50% 
aller	männlichen	und	59%	aller	weib-
lichen Patienten eine Krebsdiagnose 
länger als 5 Jahre.  Mehr zur Überle-
bensrate bei verschiedenen Krebs-
arten finden Sie im Internet unter ht-
tp://www.internisten-im-netz.de/de_
prognose_1235.html.   

•		Krebsleistung	ab	welchem	Schwere-
grad. Es macht natürlich einen großen 
Unterschied, ob bereits frühe Krebs-
stadien mitversichert sind oder erst 
ab Schweregrad III/3 eine zeitlich be-
fristete oder lebenslange Leistung 
erbracht wird und welche weiteren 
Anforderungen an den Leistungsfall 
geknüpft sind.

Abstufung der Bewertungen
Da Versicherer den Leistungsumfang 
ihrer Produkte naturgemäß nicht ein-
heitlich definieren, gibt es hier auch 
Abstufungen in der Bewertung einzel-
ner vertraglicher Leistungen. In der 
Regel	gilt	dabei,	dass	die	jeweils	beste	
versicherte Leistung mit 16 Punkte, die 
zweitbeste mit 12, die drittbeste mit 8 
und dann entsprechend mit 4, 2 und 1 
Punkt(en) bewertet wird. Ist eine Lei-
stung nicht vorhanden, so gilt für diese 
im Normalfall eine Bewertung mit 0 
Punkten. 
Ein Abzug von 8 Punkten erfolgt bei 
besonders überraschenden oder ver-
braucherunfreundlichen Klauseln. Dies 
betrifft glücklicherweise nur sehr weni-
ge Leistungsfragen von noch weniger 
Unternehmen. Ist eine stark einschrän-
kende Klausel immerhin besser als ein 
kompletter Ausschluss wird sie je nach 
Einzelfall	abweichend	mit	in	der	Regel	
1 Punkt bewertet.

46 bis 85; Gesamtgewichtung: 7%)
 (verbesserte Gliedertaxe, Mitwir-

kungsregelung, Mitversicherung von 
Bewusstseinsstörungen, etc.)

•	 VI.	 Leistungen	 bei	 Krebs	 aus	 der	
Organrente oder als Leistung aus 
einem Dread-Disease-Baustein (Fra-
gen	 86	 bis	 96;	Gesamtgewichtung:	
8%)

 (lebenslange oder zeitlich befristete 
Krebsleistung, Wartezeiten, Leistung 
bei welcher Krebserkrankung ab wel-
chem Schweregrad etc.)

•	 VII.	 Leistungen	 bei	 Herzinfarkt	 aus	
der Organrente oder als Leistung aus 
einem Dread-Disease-Baustein (Fra-
gen	97	bis	100;	Gesamtgewichtung:	
7%)

 (Umfang der mitversicherten Herzer-
krankungen, Wartezeiten etc.)

•	 VIII.	Sonstige	Organrentenleistungen	
(Fragen 101 bis 111; Gesamtgewich-
tung: 30%)

 (Umfang der versicherten Organren-
tenauslöser, Wartezeiten, Nachprü-
fungsvoraussetzungen etc.)

•	 IX.	Einmalleistung	bei	Dread	Disease	
bzw.	Rentenleistung	bei	einer	schwe-
ren Erkrankung (Dread-Disease-
Rente)		(Fragen	151	bis	189;	Gesamt-
gewichtung: 7%) *

 (weitere versicherte Krankheiten und 
deren Leistungsvoraussetzungen)

•	 X.	Leistungen	der	Grundfähigkeiten-
rente (Fragen 112 bis 141; Gesamtge-
wichtung: 8%)

 (Definition der einzelnen Grundfähig-
keiten, Leistungs- und Nachprü-
fungsvoraussetzungen etc.)

•	 XI.	Leistungen	der	Pflegerente	(Fra-
gen 143 bis 150; Gesamtgewichtung: 
2%)

 (Leistungsvoraussetzungen, Pflege-
rentenbeginn, Wartezeiten etc.)

* derzeit Leistungsbaustein nur der Le-
bensversicherer sowie von Janitos 

Jede einzelne Leistung wurde mit 
einem Faktor zwischen 1 und 3 ge-
wichtet. 

Faktor 1 bezeichnet Leistungen, die 
eher wenig wichtig sind. 

Beispiele: 
•		Bedingungsseitige	 Definition	 eines	

Invaliditätsgrades bei Stimmverlust. 
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Vorbemerkung: An dieser Stelle erfolgt keine Veröffentlichung der Bewertung für Alttarife, die nicht mehr für den Verkauf geöffnet sind.  
Auf persönliche Anfrage können auch hierzu Ergebnisse mitgeteilt werden. Teilweise sind diese leistungsstärker als die verkaufsoffenen  
Varianten, die aktuell zum Kauf angeboten werden.

Bedingungsrating FIV als Lebensversicherung
Gesellschaft Tarif Wertung
PrismaLife Prisma MultiSafe BU plusExxellent 

Aktueller Bedingungsstand: 01.2017

PrismaLife Prisma MultiSafe mit BU plusEco  
Aktueller Bedingungsstand: 01.2017

Produktdetails: Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Unfallinvalidität, Pflegebedürftigkeit, Berufsunfähigkeit) / Mindesteintrittsalter: 18 
Jahre (Versicherungsnehmer), 15 Jahre (versicherte Person) / Höchsteintrittsalter: 80 Jahre (Versicherungsnehmer), 55 Jahre (versicherte Person) / versicherbare monat-
liche	Rentenhöhe	bei	Antragsstellung: zwischen 500 und 3.000 Euro monatlich (max. 70% des Bruttoeinkommens zum Zeitpunkt der Antragsstellung. Bei Studenten, 
Hausfrauen und Hausmännern, maximal 1.000 Euro monatlich) / Anwartschaftsdynamik: nein / lebenslange Krebsrente: nein / Versicherungsschutz als Fahrer und 
Beifahrer eines Motorrades: ja / Für	den	Vertrag	geltendes	Recht:	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	/	Aufsichtsrecht: Die PrismaLife untersteht als liechtensteinischer 
Lebensversicherer der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht (kurz FMA). In Deutschland ist die PrismaLife im Wege der Dienstleistungsfreiheit tätig. In diesem Zu-
sammenhang	übt	die	deutsche	Aufsicht	die	Rechtsaufsicht	aus.	/	Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: nein
PrismaLife Prisma MultiSafe 

Aktueller Bedingungsstand: 01.2017

Produktdetails: Leistungen siehe oben, allerdings ohne Leistung und Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus, Swiss Life Anschluss-Option und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus  und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus, Swiss Life Anschluss-Option  und 
mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Premium mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Premium mit Swiss Life care-Option-plus und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Premium mit Swiss Life care-Option-plus, Swiss Life Anschluss-Option und 
mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015
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Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Premium mit Swiss Life care-Option-plus  und mit 

Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Premium mit Swiss Life care-Option-plus, Swiss Life Anschluss-Option und 
mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Produktdetails: Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls:	Beitragsbefreiung	nur	der	monatlichen	Renten	bei	definierter	Grundunfähigkeit,	Pflegebedürftigkeit	
sowie gegen Zuschlag eingeschlossener Pflegezusatzversicherung, nicht bei Dread Disease / Mindesteintrittsalter: 15 Jahre / Höchsteintrittsalter: 52 Jahre / ver-
sicherbare	monatliche	Rentenhöhe	bei	Antragsstellung: zwischen 200 und 5.500 Euro monatlich für die Grundfähigkeitsrente aus dem Grundbaustein. Leistung bei 
Mitversicherung schwerer Krankheiten wahlweise in Höhe von  12, 24 oder 36 Grundfähigkeitsrenten. Die Höhe der versicherbaren Grundfähigkeitsrente ist ein-
kommensabhängig.	Bis	zu	einer	Rente	von	4.166,66	Euro	monatlich	können	bis	zu	80%	des	Nettoeinkommens	versichert	werden,	für	den	übersteigenden	Teil	bis	
50%.	Die	maximale	Rente	wird	erreicht,	wenn	das	Nettoeinkommen	6.833,33	Euro	monatlich	erreicht.	Ausnahmen	für	Schüler,	Studenten,	Auszubildende,	Berufs-
anfänger und Piloten. Keine Absicherung für Arbeitslose, Hausfrauen oder Hausmänner möglich / Anwartschaftsdynamik: optional (keine, 2% oder 3% p.a. Werden 
die	vereinbarten	einkommensabhängigen	Höchstgrenzen	erreicht,	entfällt	für	das	entsprechende	Jahr	eine	Dynamisierung	der	Leistungen.	In	der	Regel	darf	auch	
durch eine Dynamik 80% des bisherigen Nettoeinkommens nicht überstiegen werden, also keine Inanspruchnahme der Dynamik für Arbeitslose, Hausfrauen oder 
Hausmänner möglich / lebenslange Krebsrente: nein (Einmalleistung zwischen 12 und 36 Grundfähigkeitsrenten) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer 
eines Motorrades: ja 
Volkswohl Bund Existenz-Versicherung (SKV+) mit Erste-Hilfe-Baustein und ohne Sofortrabatt

Aktueller Bedingungsstand: 01.2014

Volkswohl Bund Existenz-Versicherung (SKV) mit Erste-Hilfe-Baustein und ohne Sofortrabatt
Aktueller Bedingungsstand: 01.2014

Volkswohl Bund Existenz-Versicherung (SKV+) mit Erste-Hilfe-Baustein und mit Sofortrabatt
Aktueller Bedingungsstand: 01.2014

Volkswohl Bund Existenz-Versicherung (SKV) mit Erste-Hilfe-Baustein und mit Sofortrabatt
Aktueller Bedingungsstand: 01.2014

Produktdetails: Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Pflegebedürftigkeit) / Mindesteintrittsalter: 18 Jahre (Versicherungsnehmer), 
15 Jahre (versicherte Person) / Höchsteintrittsalter: nicht zutreffend (Versicherungsnehmer), 52 Jahre (versicherte Person) / versicherbare	monatliche	Rentenhöhe	
bei Antragsstellung: zwischen 50 und 833.333.340,00 Euro monatlich (bis 1.500 Euro ohne Einkommensnachweis, bis 2.500 Euro unter Angabe des Nettoeinkom-
mens, darüber nur mit Einkommensnachweisen für die vergangenen 3 Jahre. Dabei darf die Gesamthöhe aller Invaliditätsabsicherungen beim Volkswohl Bund und 
dessen Wettbewerbern das Nettoeinkommen bzw. die 1.500 Euro-Grenze nicht überschreiten) / Anwartschaftsdynamik: optional (keine oder gemäß Verbraucher-
preisindex, min. um 2,5% p.a.) / lebenslange Krebsrente:	nein	(Einmalleistung	von	12	Monatsrenten	im	Rahmen	des	optionales	Erste-Hilfe-Bausteins)	/	Versiche-
rungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja / Für	den	Vertrag	geltendes	Recht:	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	/	Aufsichtsrecht: zuständig 
ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bereich Versicherungen) / Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: ja (Protektor Lebensversicherungs-AG)

Allianz KörperSchutzPolice E230 mit Dread-Disease-Baustein
Aktueller Bedingungsstand: 06.2016

Allianz KörperSchutzPolice E230 mit Dread-Disease-Baustein und mit Pflegezusatzrente
Aktueller Bedingungsstand: 06.2016

Produktdetails: Anwartschaftsdynamik: optional (keine oder 3% p.a.) / Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls: ja (Grundfähigkeiten, Pflegebedürftigkeit) / 
Mindesteintrittsalter: 18 Jahre (Versicherungsnehmer), 15 Jahre (versicherte Person) / Höchsteintrittsalter: nicht zutreffend (Versicherungsnehmer), 54 Jahre (ver-
sicherte Person) / versicherbare	monatliche	Rentenhöhe	bei	Antragsstellung: zwischen 50 und 5.000 Euro monatlich (max. 80% des Nettoeinkommens zum Zeitpunkt 
der	Antragsstellung.	Im	Rahmen	einer	späteren	Nachversicherungsoption	maximal	70%	des	Nettoeinkommens)	/	lebenslange Krebsrente: nein (Einmalleistung von 
12 Monatsrente) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja / Für	den	Vertrag	geltendes	Recht:	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	/	
Aufsichtsrecht: zuständig ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bereich Versicherungen) / Gesetzlicher Insolvenzsicherungsfonds: ja (Protektor 
Lebensversicherungs-AG
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Nürnberger NÜRNBERGER	HandwerkerSchutz	(Baustein	1:	Grundunfähigkeitsversicherung,	Baustein	2:	Krankheits-

Schutz sowie Baustein 3: UnfallSchutz – Unfall-Berufsunfähigkeitsrente)
Aktueller Bedingungsstand: 01.2015

Produktdetails: Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls:	Beitragsbefreiung	nur	der	monatlichen	Renten	bei	definierter	Grundunfähigkeit,	Pflegebedürftigkeit	
oder unfallbedingter Berufsunfähigkeit, nicht bei Dread Disease.  Ist eine Dread Disease der einzige Leistungsauslöser, so erlischt danach der entsprechende 
Versicherungsschutz für den SchnellHilfe-Baustein / Mindesteintrittsalter: 15 Jahre / Höchsteintrittsalter: 67 Jahre (in manchen Berufen abweichend 62 Jahre) / 
versicherbare	monatliche	Rentenhöhe	bei	Antragsstellung:	zwischen	50	und	5.000	Euro	monatlich	für	die	Kombination	aus	Grundfähigkeits-	und	Unfall-BU-Rente	
(je nach Alter abweichende Mindestwerte in 1-Euro-Schritten). Leistung bei Schwerer Krankheit wahlweise bis 5.000 Euro, bis 15.000 Euro oder bis 30.000 Euro / 
Anwartschaftsdynamik:	optional	 (keine,	5%	oder	3	bis	10%	p.a.	Die	NÜRNBERGER	Selbstständige	Grundunfähigkeitsrente	und	die	Unfall-Berufsunfähigkeits-
Rente	(UR)	werden	erhöht,	bis	insgesamt	30.000	EUR	Jahresrente	erreicht	oder	erstmals	überschritten	werden.	Sobald	dies	erfolgt	ist,	finden	für	den	gesamten	
Vertrag	keine	Erhöhungen	mehr	statt.	Die	Versicherungssumme	der	SchnellHilfe-Zusatzversicherung	wird	erhöht,	bis	30.000,00	EUR	erreicht	oder	erstmals	über-
schritten werden. Eine Dynamik kann nicht abgeschlossen werden, wenn die versicherte Grundfähigkeitsrente 2.500 Euro oder höher ist) / lebenslange Krebsren-
te: nein (Einmalleistung zwischen 5.000 und 30.000 Euro) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja 
Swiss Life Swiss Life Vitalschutz mit Swiss Life care-Option-plus und mit  

Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz mit Swiss Life care-Option-plus, mit Swiss Life Anschluss-Option und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus und mit 
Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Swiss Life Swiss Life Vitalschutz Komfort mit Swiss Life care-Option-plus, mit Swiss Life Anschluss-Option und 
mit Swiss Life Schwere-Krankheiten-Option
Aktueller Bedingungsstand: 10.2015

Produktdetails: Beitragsbefreiung ab Eintritt des Leistungsfalls:	Beitragsbefreiung	nur	der	monatlichen	Renten	bei	definierter	Grundunfähigkeit,	Pflegebedürftig-
keit sowie gegen Zuschlag eingeschlossener Pflegezusatzversicherung, nicht bei Dread Disease / Mindesteintrittsalter: 15 Jahre / Höchsteintrittsalter: 52 Jahre / 
versicherbare	monatliche	Rentenhöhe	bei	Antragsstellung: zwischen 200 und 5.500 Euro monatlich für die Grundfähigkeitsrente aus dem Grundbaustein. Lei-
stung bei Mitversicherung schwerer Krankheiten wahlweise in Höhe von 12, 24 oder 36 Grundfähigkeitsrenten. Die Höhe der versicherbaren Grundfähigkeitsren-
te	ist	einkommensabhängig.	Bis	zu	einer	Rentenhöhe	von	4.166,66	Euro	monatlich	können	bis	zu	80%	des	Nettoeinkommens	versichert	werden,	für	den	über-
steigenden	Teil	bis	50%	des	Nettoeinkommens.	Die	maximale	Rente	wird	demnach	erreicht,	wenn	das	Nettoeinkommen	6.833,33	Euro	monatlich	erreicht	hat.	
Ausnahmen für Schüler, Studenten, Auszubildende, Berufsanfänger und Piloten. Keine Absicherung für Arbeitslose, Hausfrauen oder Hausmänner möglich / An-
wartschaftsdynamik: optional (keine, 2% oder 3% p.a. Werden die vereinbarten einkommensabhängigen Höchstgrenzen erreicht, entfällt für das entsprechende 
Jahr	eine	Dynamisierung	der	Leistungen.	In	der	Regel	darf	auch	durch	eine	Dynamik	80%	des	bisherigen	Nettoeinkommens	nicht	überstiegen	werden,	also	kei-
ne Inanspruchnahme der Dynamik für Arbeitslose, Hausfrauen oder Hausmänner möglich / lebenslange Krebsrente: nein (Einmalleistung zwischen 12 und 36 
Grundfähigkeitsrenten) / Versicherungsschutz als Fahrer und Beifahrer eines Motorrades: ja 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Leistungsauszüge aus den Bedingungen hier stark verkürzt dargestellt wurden und nicht nur hinsichtlich des Umfangs der 
versicherten Leistungen bei Krebs oder anderen schweren Erkrankungen ein Blick in die Bedingungen sehr anzuraten ist.
Kein	Rating	kann	eine	umfassende	Bedarfsermittlung	und	Beratung	beim	Verbraucher	ersetzen.	Dies	gilt	auch	für	dieses	Rating.	Die	Zahl	von	Leistungseinschlüs-
sen in der Funktionsinvaliditätsversicherung trotz sehr ähnlicher Kernleistungen Legion, weshalb für Ihren Kunden im Einzelfall dennoch ein Blick in die konkreten 
Bedingungen von weitreichender Bedeutung bleibt.
Bitte beachten Sie, dass trotz gewissenhafter Erfassung aller Kriterien und der hier dargestellten Daten etwaige Fehler nicht gänzlich auszuschließen sind. Sollten 
Ihnen solche auffallen, bitte ich um unverzügliche Benachrichtigung.


